
Gemeinde Mühldorf
9814  Mühldorf

V e r o r d n u n g
des Gemeinderates Gemeinde Mühldorf vom 28.12.2001, Zahl: 813-Bio/1/2001und  
der Marktgemeinde Lurnfeld vom 13.12.2001, Zahl: 852-0/2001, mit der für beide 
Gemeinden die  Gebühren für die 

Sammlung bzw. Entsorgung „BIOGENER ABFÄLLE“

vom 13.12.1996, Zahl: 813-Bio/1/1996, wie folgt geändert wird:

Der § 1 hat zu lauten:

§ 1

1. Als Vergütung für die Sammlung bzw. Entsorgung biogener Abfälle werden 
Gebühren ausgeschrieben.

2. Die Entsorgungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der aufgestellten 
Behälter mit dem je Abfuhrtermin festgesetzten Gebührensatz. Der Gebührensatz 
für die Entsorgungsgebühr beträgt je aufgestellten oder angebrachten 
Müllbehälter (Biotonne oder Biosack)

Art Marktgemeinde Lurnfeld Gemeinde Mühldorf
  15 l  Biomüllsack nicht vorhanden EUR 1,30
110 l  Grünschnittsack EUR 4,80 EUR 2,90
120 l  Biotonne EUR 3,00 nicht vorhanden

Diese Verordnung tritt mit 1.1.2002 in Kraft.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister: 

-Dr. Scheuch-

Angeschlagen am: 31.12.2001
Abgenommen am:  ..........................
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